
 
 

Berlin, den 22.09.2021 
 

Informationsschreiben zur Schulorganisation (ISO) Nr. 01/2021 

 
Umfang von Hausaufgaben 

 
Gültig ab Schuljahr 2021/22, besprochen auf der Gesamtkonferenz am 9.9.2021,  

Beschluss der Schulkonferenz vom 21.9.21, 
Grundlagen: Sek -I-VO § 19 Abs. 2 und Abs. 9; GsVO § 19 Abs. 7, § 20, Abs. 1 und 8,  

 

 
Allgemeines 
 
Hausaufgaben sind derjenige Teil der Arbeitsleistung der Schülerinnen und Schüler, der 
verpflichtender Natur ist, doch außerhalb des Unterrichts als Komplement zur 
Unterrichtsarbeit zu leisten ist. Die für die schulische Bildung wesentlichen Arbeitsleistungen 
erbringt der Schüler oder die Schülerin in der verpflichtenden Unterrichtszeit. Hausaufgaben 
unterstützen und vertiefen die unterrichtlichen Lernprozesse. Hausaufgaben sind demnach 
grundsätzlich zweckorientiert an die Unterrichtsarbeit gebunden. Sie können und sollen 
weder anderen, fremden Zwecken dienen (etwa als "Mittel zur Wahrung der Disziplin") noch 
bildungsbezogen von der Zweckbindung an konkreten Unterricht gelöst werden.  
 
Auf den Klassenrats- oder Tutorstunden soll das Thema „Hausaufgaben“ mindestens einmal 
pro Halbjahr thematisiert werden.  
 
Benotung 
 
Noten für Hausaufgaben gehen anteilig in die Zeugnisnote, in Fächern, in denen 
Klassenarbeiten geschrieben werden, anteilig in die mündliche Benotung ein. 
 
Umfang 
 
Der Umfang ist so zu bemessen, dass bei durchschnittlichem Arbeitstempo der Lerngruppe 
folgende Richtzeiten nicht überschritten werden: 

In der Klassenstufe 1.................15 Min. tägl. Gesamtarbeitszeit 

In der Klassenstufe 2.................30 Min. tägl. Gesamtarbeitszeit 

In den Klassenstufen 3 und 4....45 Min. tägl. Gesamtarbeitszeit 

In den Klassenstufen 5 und 6... 60 Min. tägl. Gesamtarbeitszeit 

In den Klassenstufen 7 bis 10.... 90 Min. tägl. Gesamtarbeitszeit 

Ab der Klassenstufe 11............120 Min. tägl. Gesamtarbeitszeit 

Hausaufgaben sollen in den Klassenstufen 1 – 10 nicht von Freitag auf Montag oder über 
Feiertage gestellt werden. Sie dürfen grundsätzlich in den Klassenstufen 1-10 nicht über die 
Ferien gestellt werden. 
 
 
Thorsten Knauer-Huckauf 
           (Schulleiter) 


